








S a t z u n g

zur Änderung der Satzung der Ruhelohnkasse für städt. Angestellte
und Arbeiter der Stadt Stade vom 10. Dezember 1954

Aufgrund der §§ 6 und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in
der Fassung vom 27. Oktober 1971 (Mieders. GVBl. S. 321), zuletzt geändert
durch Art. II des Gesetzes vom 21. Juni 1972 (Mieders. GVBl. S. 309), hat
der Rat der Stadt Stade folgende Satzung erlassen:

§ 1

§ 2 Satz 2 der Satzung der Ruhelohnkasse für städt. Angestellte und Arbeiter
der Stadt Stade vom 10. Dezember 1954 erhält folgende neue Fassung:

"Ruhelohn erhält das Mitglied, welches ein Alter von 65 Jahren vollendet hat
oder nach Vollendung des 63. Lebensjahres gemäß § 25 AVG bzw. § 1248 RVO
in der Fassung des Rentenreformgesetzes vom 16. Oktober 1972 (Bundes-
gesetzblatt S. 1965) Ruhelohn aus der Rentenversicherung erhält und aus dem
öffentlichen Dienst ausscheidet oder infolge körperlicher Gebrechen, Schwäche
seiner körperlichen oder geistigen Kräfte zur Ausübung seines Berufes unfähig
ist."

§2

Die Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.

Stade, den 26. März 1973


